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Anhang IV – Tätigkeiten im Zusammenhang mit Seeoperationen 
Frontex organisiert seit 2006 gemeinsame Seeoperationen. Auch wenn sich die Namen 
dieser Operationen im Laufe der Jahre geändert haben, war Frontex in diesen 
geografischen Gebieten stetig präsent. 

Die nachstehende Abbildung veranschaulicht, wann und wo diese Operationen 
durchgeführt wurden.  

 

 

Hera (Nordostatlantik) 

Die Operation Hera wurde im Jahr 2006 als Reaktion auf den starken Anstieg der 
irregulären Einwanderung aus Westafrika auf die spanischen Kanarischen Inseln im 
Atlantik gestartet, nachdem die Route über die Straße von Gibraltar geschlossen 
worden war, weil Spanien das integrierte externe Überwachungssystem SIVE 
(Integrated External Surveillance System) eingerichtet hatte und die marokkanischen 
Behörden entschlossen auf versuchte Ausreisen migrationswilliger Menschen 
reagierten. 

2013

WICHTIGE OPERATIONEN
Zeitleiste und 

geografisches Gebiet

POSEIDON(östliches Mittelmeer)
THEMIS(zentrales Mittelmeer)
TRITON(zentrales Mittelmeer)
AENEAS (zentrales Mittelmeer)
HERMES (zentrales Mittelmeer)
NAUTILUS (zentrales Mittelmeer)
MINERVA (Südspanien)
INDALO (westliches Mittelmeer)
GATE OF AFRICA (westliches Mittelmeer)
Hera (Nordostatlantik)
AGIOS (Senegal, Marokko)
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Indalo (westliches Mittelmeer) 

Die Operation Indalo begann im November 2007 und war die erste gemeinsame Aktion 
entlang der Mittelmeerküste Spaniens. Im Rahmen dieser Operation setzte Frontex 
Patrouillen ein, um irreguläre Migration auf der wieder geöffneten Migrationsroute 
aus Richtung der nordafrikanischen Küste (Marokko und Algerien) aufzudecken. 

Minerva (Seehäfen im westlichen Mittelmeerraum) 

Die Operation Minerva, die im August 2007 mit dem Ziel gestartet wurde, die Südküste 
des spanischen Festlands umfassend zu kontrollieren, sollte die Grenzkontrollen an 
den Seehäfen Algeciras und Almería und die Identitätsüberprüfungen im Seehafen 
Ceuta verstärken sowie die Kontrolle der spanischen Küstengewässer gewährleisten, 
die die größte Anzahl ankommender Migranten aus Algerien und Marokko 
verzeichneten. 

Minerva führte zu einer Verstärkung der Operation "Überquerung der Meerenge" 
(Operación Paso del Estrecho), die seit 1987 von den spanischen Behörden in jedem 
Sommer (vom 15. Juni bis zum 15. September) durchgeführt wird. Ziel ist es, den 
grenzüberschreitenden Verkehr von Wanderarbeitnehmern und ihren Familien aus 
verschiedenen Teilen Europas (vor allem Frankreich, Belgien und Deutschland) zu 
organisieren, die für ihren Jahresurlaub nach Nordafrika zurückkehren. 

Triton (zentrales Mittelmeer) 

Am 1. November 2014 startete Frontex die Operation Triton, um Patrouillen im 
Mittelmeer durchzuführen und Italien bei der Bewältigung des Zustroms von 
Migranten an seinen Küsten zu unterstützen. Triton deckte die Einsatzgebiete der 
Operationen Hermes (Südsizilien und das Gebiet um die Inseln Lampedusa und 
Pantelleria) und Aeneas (an den Küsten Kalabriens und Apuliens) ab. Die Operationen 
Hermes und Aeneas endeten beide am 31. Oktober 2014. 

Darüber hinaus wurde die Operation Mare Nostrum, eine einjährige Marine- und 
Luftoperation, die von der italienischen Regierung am 18. Oktober 2013 eingeleitet 
worden war, um den wachsenden Zustrom von Migranten nach Europa in der zweiten 
Jahreshälfte 2013 zu bewältigen und das Ertrinken von Migranten vor der Küste von 
Lampedusa zu verhindern, von den italienischen Behörden eingestellt. Anders als bei 
der Operation Mare Nostrum, die sich auf Such- und Rettungseinsätze konzentrierte, 
lag der Schwerpunkt der Operation Triton auf dem Grenzschutz. 

Themis (zentrales Mittelmeer) 

Die Operation Themis begann im Februar 2018 und ersetzte die Operation Triton. Auf 
Ersuchen der italienischen Behörden wurde ihr Einsatzgebiet gegenüber dem der 
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gemeinsamen Aktion Triton von 2017 angepasst, indem das Einsatzgebiet im zentralen 
Mittelmeer verkleinert und das im Adriatischen Meer ausgeweitet wurde. Im Rahmen 
der Operation Themis ist Frontex weiterhin in den italienischen Hotspots präsent, wo 
die von der Agentur eingesetzten Beamten die italienischen Behörden bei der 
Registrierung von Migranten, der Abnahme ihrer Fingerabdrücke und der Bestätigung 
ihrer Staatsangehörigkeit unterstützen. 

Poseidon (östliches Mittelmeer) 

Die Operation Poseidon startete im Jahr 2006, als Griechenland Frontex um 
Unterstützung bei der Überwachung seiner See- und Landgrenzen mit der Türkei 
ersuchte. 

Die gemeinsame Aktion ist in zwei Teilbereiche untergliedert: die Operation Poseidon 
Sea, die auf die Überwachung der Seegrenzen der EU mit der Türkei im Mittelmeer 
und im Ägäischen Meer abzielt, und die Operation Poseidon Land, bei der die 
südöstliche Landgrenze der EU mit der Türkei am Fluss Evros überwacht wird. 
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Akronyme und Abkürzungen 
CIRAM: Gemeinsames integriertes Risikoanalysemodell 

eu-LISA: Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-
Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

Europol: Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung 

EUROSUR: Europäisches Grenzüberwachungssystem 

FOSS: One-Stop-Shop von Frontex 

FRAN: Frontex-Risikoanalysenetz 

JORA: Joint operations reporting application (Anwendung für Berichte über 
gemeinsame Aktionen) 

MIC-RAN: Maritime intelligence community and risk analysis network (Netz für die 
Erkenntnisgewinnung und Risikoanalyse im Seebereich) 
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Glossar 
Außengrenzen: Grenzen zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten, einschließlich 
der Flughäfen und See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshäfen. 

Binnengrenzen: Grenzen zwischen EU-Mitgliedstaaten, einschließlich der Flughäfen 
und See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshäfen, die für Reisen und den Handel 
innerhalb der EU genutzt werden. 

Dokumentensachverständiger: Beamter, der auf die gründliche Prüfung einer Vielzahl 
von Reisedokumenten spezialisiert ist. 

Frontex-Risikoanalysenetz (FRAN): Netz, das Frontex mit Experten der Mitgliedstaaten 
aus den Bereichen Risikoanalyse und Erkenntnisgewinnung verbindet. 

Gemeinsames integriertes Risikoanalysemodell (CIRAM): von Frontex und den 
Mitgliedstaaten angewandte Methodik zur Risikoanalyse, die den 
Informationsaustausch und die Zusammenarbeit im Bereich der Grenzsicherheit 
erleichtern und damit zu einer stärkeren Kohärenz bei der Verwaltung der 
Außengrenzen beitragen soll. 

Grenzkontrolle: Grenzübertrittskontrollen und Grenzüberwachung, die sich auf 
Personen beziehen, welche die Grenze überqueren oder überqueren möchten. 

Grenzübergangsstelle: Ort, an dem eine Grenze rechtmäßig überschritten werden 
kann. 

Grenzüberschreitende Kriminalität: kriminelle Handlungen, deren Planung, 
Ausführung oder Auswirkungen eine grenzüberschreitende Dimension aufweisen. 

Grenzüberwachung: Beobachtung einer Grenze mit dem Ziel, Personen am illegalen 
Überschreiten dieser Grenze zu hindern. 

Integrierte Grenzverwaltung: Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden und Agenturen der EU und der Mitgliedstaaten, die im Bereich der 
Sicherheit und Erleichterung des Handels an den EU-Außengrenzen tätig sind. 

Lagebewusstsein: Kenntnis der Lage im Hinblick auf illegale grenzüberschreitende 
Aktivitäten an den Außengrenzen, die darauf beruht, dass diese kontinuierlich 
beobachtet, aufgedeckt und verfolgt werden. 

Maritime intelligence community and risk analysis network (Netz für die 
Erkenntnisgewinnung und Risikoanalyse im Seebereich): Netz, das der 
Weiterentwicklung der Kapazitäten der Mitgliedstaaten im Bereich der maritimen 
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Risikoanalyse dient und mit dem die Zusammenarbeit zwischen den EU-Küstenwachen 
bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität unterstützt werden soll. 

Nationales Koordinierungszentrum: Stelle, die Tätigkeiten zwischen den 
Grenzüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten koordiniert und als Plattform für 
den Informationsaustausch der Behörden untereinander und mit Frontex dient. 

Soforteinsatz zu Grenzsicherungszwecken: von Frontex eingeleiteter und 
koordinierter Einsatz zur Unterstützung eines Mitgliedstaats, der an seinen 
Außengrenzen einem plötzlichen und außergewöhnlichen Druck ausgesetzt ist. 
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ANTWORTEN DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION AUF DEN 

SONDERBERICHT DES EUROPÄISCHEN RECHNUNGSHOFES: „VON 

FRONTEX GELEISTETE UNTERSTÜTZUNG BEI DER VERWALTUNG DER 

AUẞENGRENZEN: BISLANG NICHT WIRKSAM GENUG, ZUSAMMEN MIT DEN 

ANTWORTEN DER KOMMISSION UND DER AGENTUR“ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Gemeinsame Antworten der Kommission zu den Ziffern I-XII: 

Die Kommission begrüßt den Bericht des Hofes über die Verwaltung der Außengrenzen durch 

Frontex. Die Kommission weist darauf hin, dass sie den besonderen Schwerpunkt des Berichts des 

Hofes im größeren Kontext des Beitrags sieht, den Frontex zur wirksamen Umsetzung der integrierten 

europäischen Grenzverwaltung leistet. Die Verordnung über die Europäische Grenz- und 

Küstenwache von 2019 bildet die Grundlage für mehrere Empfehlungen, die der EuRH unterbreitet 

hat. Mit der Umsetzung der an die Kommission gerichteten Empfehlungen wird bereits begonnen. 

Abschließend möchte die Kommission betonen, dass sie die Umsetzung der Verordnung über die 

Europäische Grenz- und Küstenwache aufmerksam verfolgt. 

Eine wirksame Verwaltung der Außengrenzen durch die Umsetzung eines integrierten europäischen 

Grenzmanagements ist für den freien Personenverkehr innerhalb der Union von entscheidender 

Bedeutung. Frontex wurde 2004 eingerichtet, um die Mitgliedstaaten bei den operativen Aspekten der 

Verwaltung der Außengrenzen zu unterstützen. Frontex hat im Laufe der Jahre sein Mandat und seine 

Zuständigkeitsbereiche schrittweise erweitert, und mit der Verordnung (EU) 2016/1624 wurde 

Frontex beauftragt, die integrierte europäische Grenzverwaltung nunmehr als Europäische Grenz- und 

Küstenwache in gemeinsamer Verantwortung von Frontex und der für die Grenzverwaltung 

zuständigen nationalen Behörden, einschließlich der Küstenwachen, soweit letztere mit Operationen 

zur Überwachung der Seegrenzen und anderen Aufgaben der Grenzkontrolle betraut sind, 

umzusetzen. Die Agentur hat eine wichtige operative Funktion inne und unterstützt und koordiniert 

die Tätigkeiten gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, die nach wie vor in erster Linie für den Schutz 

der EU-Außengrenzen zuständig sind. 

Die Haupttätigkeiten von Frontex betreffen die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Verwaltung 

der EU-Außengrenzen. Die Kommission erkennt an, dass gegebenenfalls Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Prävention und Aufdeckung grenzüberschreitender Kriminalität in die 

Komponente „Grenzkontrolle“ der integrierten europäischen Grenzverwaltung aufgenommen werden. 

Die Kommission erinnert jedoch daran, dass die Agentur bei der Umsetzung der integrierten 

europäischen Grenzverwaltung an die Grenzen ihres eigenen Mandats gemäß Artikel 10 der 

Verordnung (EU) 2019/1896 (neue Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache) 

gebunden ist. Die Unterstützung der Mitgliedstaaten durch Frontex bei der Bekämpfung der 

grenzüberschreitenden Kriminalität sollte im Rahmen der Unterstützung bei der Verwaltung der EU-

Außengrenzen erfolgen. 

Die Kommission weist darauf hin, dass das gemeinsame integrierte Risikoanalysemodell entwickelt 

wurde und von Frontex bei der Risikoanalyse im Einklang mit seinem Mandat und von den 

Mitgliedstaaten angewandt werden sollte. Darüber hinaus möchte die Kommission darauf hinweisen, 

dass der neuen Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache, die im Dezember 2019 in 

Kraft getreten ist, tatsächlich keine vollständige Folgenabschätzung vorausgegangen ist. Die 

Fortschritte bei der Umsetzung der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache aus 
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dem Jahr 2016 wurden jedoch regelmäßig im Rahmen einer Reihe spezieller Berichte über ihre 

praktische Umsetzung und in den Fortschrittsberichten über die Umsetzung der Europäischen 

Migrationsagenda gemeldet, in denen Lücken und Mängel ermittelt wurden, die in dem 

Legislativvorschlag der Kommission für die überarbeitete Verordnung über die Europäische Grenz- 

und Küstenwache, der mit dem Europäischen Parlament und dem Rat ausgehandelt und von diesen 

angenommen wurde und im Dezember 2019 in Kraft getreten ist, gebührend berücksichtigt wurden. 

 

Bezüglich der Empfehlungen siehe die Antworten der Kommission im jeweiligen Abschnitt. 

 

EINLEITUNG 

01. Der Schengen-Besitzstand ist verbindlich und wird auch von den Mitgliedstaaten angewandt, mit 

denen die Kontrollen an den Binnengrenzen noch nicht abgeschafft sind. 

 

07. Seit der Errichtung von Frontex sind die Mitgliedstaaten nach wie vor in erster Linie für die 

Verwaltung ihrer Abschnitte der Außengrenzen verantwortlich und haben daher stets die Befehls- und 

Kontrollfunktion über die von ihnen durchgeführten gemeinsamen Aktionen wahrgenommen. 

 

10. Dem Vorschlag für die neue Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache ging in 

der Tat keine vollständige Folgenabschätzung voraus. Die Fortschritte bei der Umsetzung der ersten 

Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache wurden jedoch regelmäßig durch eine 

Reihe spezieller Berichte über ihre praktische Umsetzung und die Fortschrittsberichte über die 

Umsetzung der Europäischen Migrationsagenda gemeldet, in denen Lücken und Mängel aufgezeigt 

wurden, die im Legislativvorschlag der Kommission für die neue Verordnung über die Europäische 

Grenz- und Küstenwache gebührend berücksichtigt wurden. 

 

BEMERKUNGEN 

 

24. Mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2019/1896 müssen die Mitgliedstaaten/assoziierten 

Schengen-Länder ab dem 5. Dezember 2021 in EUROSUR alle Ereignisse melden, auch wenn sie an 

Grenzübergangsstellen oder bei Operationen zur Überwachung der Luftgrenzen festgestellt wurden. 

 

Kasten 2 - EUROSUR – im Sonderbericht Nr. 20/2019 aufgezeigte Schwachstellen 

Mit dem Inkrafttreten der neuen Durchführungsverordnung im Mai 2021 über das Lagebild sind die 

Ereignisse spätestens 24 Stunden nach ihrer Feststellung im einschlägigen Lagebild zu melden. 

 

26. Diese Berichterstattung erfolgte im Rahmen der vorherigen EUROSUR-Verordnung (Verordnung 

(EU) Nr. 1052/2013) auf freiwilliger Basis. Mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2019/1896 müssen 

die Mitgliedstaaten/assoziierten Schengen-Länder ab dem 5. Dezember 2021 in EUROSUR alle 

Ereignisse melden, auch wenn sie an Grenzübergangsstellen oder bei Operationen zur Überwachung 

der Luftgrenzen festgestellt wurden. Die Überwachung der Luftgrenzen ist nunmehr definiert als „die 

Überwachung von Flügen eines bemannten oder unbemannten Luftfahrzeugs und seiner Fluggäste 

und/oder Fracht aus dem oder in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, der kein Binnenflug im Sinne 

des Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2016/399 ist“. 

 

27. Im Einklang mit den Schlussfolgerungen der Bewertung von EUROSUR (COM(2018) 632) wird 

die Kommission im Jahr 2021 eine Durchführungsverordnung über die Lagebilder des EUROSUR 
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verabschieden, in der die im EUROSUR ausgetauschten Informationen vereinheitlicht und die 

Berichterstattungspflichten der verschiedenen EUROSUR-Akteure festgelegt werden. 

 

28. Mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2019/1896 wurde der Anwendungsbereich von EUROSUR 

2.0 auf Kontrollen an Grenzübergangsstellen und die Überwachung der Luftgrenzen ausgeweitet, aber 

auch auf die Berichterstattung über unerlaubte Sekundärmigration. Grundsätzlich deckt EUROSUR 

die meisten Komponenten der integrierten europäischen Grenzverwaltung ab, mit Ausnahme von 

Rückführungen. Aufbauend auf dem Erfolg des nationalen Koordinierungszentrums (National 

Coordination Centre – NCC) wird das neue EUROSUR-System die Rolle des NCC als Eckpfeiler der 

behördenübergreifenden Koordinierung auf nationaler Ebene weiter stärken, da auf nationaler Ebene 

mehr Agenturen an EUROSUR beteiligt sein werden. 

 

30. Selbst wenn noch Spielraum für Verbesserungen besteht, nutzt Frontex täglich EUROSUR-Daten 

für Risikoanalysezwecke, hat aber auch andere Instrumente entwickelt, die noch nicht vollständig in 

EUROSUR integriert sind.  

Sowohl in der Verordnung (EU) 2019/1896 als auch im neuen Durchführungsrechtsakt über die 

Lagebilder des EUROSUR wird klargestellt, dass die Agentur ihre verschiedenen Risikoanalysenetze 

und -instrumente wie das Frontex-Risikoanalysenetz (FRAN) im Rahmen von EUROSUR integrieren 

und weiterentwickeln sollte. 

Was die Frage der Akkreditierung von Systemen und Netzen anbelangt, so wird mit dem neuen 

Durchführungsrechtsakt über die Lagebilder des EUROSUR ein Gremium für die 

Sicherheitsakkreditierung (Security Accreditation Panel – SAP) als unabhängige 

Sicherheitsakkreditierungsstelle eingerichtet. Das SAP wird die Akkreditierung der europäischen 

Komponente von EUROSUR, einschließlich der einschlägigen FRONTEX-Systeme und -Netze, aber 

auch die Vernetzung der nationalen Systeme und Netze mit EUROSUR gewährleisten. 

 

31. Die Kommission begrüßt die positive Bewertung der von Frontex erbrachten Dienste. Die 

Annahme der Verordnung (EU) 2019/1896, mit der der Anwendungsbereich von EUROSUR 

erweitert wird, wird zu neuen EUROSUR-Datenzusammenführungsdiensten führen, die auf der 

behördenübergreifenden Zusammenarbeit auf Unionsebene beruhen. 

 

32. Mit der neuen Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache hat sich die Definition 

des Lagebilds in EUROSUR zu einem „datenzentrierten“ Ansatz entwickelt, bei dem die grafische 

Darstellung und die Benutzeroberfläche von den Nutzern entsprechend der operativen Situation und 

ihren Befehls- und Kontrollanforderungen ausgewählt werden sollten. 

Vollständigkeit, Kohärenz, Aktualität und Qualität der Daten werden in der neuen 

Durchführungsverordnung ausführlich in den Lagebildern von EUROSUR behandelt, wodurch klare 

und messbare Verpflichtungen für die an EUROSUR Beteiligten geschaffen werden. Aus diesem 

Grund konzentriert sich die neue Durchführungsverordnung über die Lagebilder des EUROSUR mehr 

auf die Meldepflicht als auf die Art und Weise, wie nationale Lagebilder verwaltet werden sollten. 

 

34. Mit der Annahme der Verordnung (EU) 2019/1896 und des neuen Durchführungsrechtsakts über 

die Lagebilder des EUROSUR werden all diese Daten und Informationen im Rahmen von EUROSUR 

mittels rechtsverbindlicher Standards erhoben. 

 

39. Die Bereitstellung der EUROSUR-Informationen und -Dienste für die nationalen 

Grenzschutzbeamten obliegt den Mitgliedstaaten; dies ist insbesondere die Aufgabe der nationalen 

Koordinierungszentren. Frontex kann sich nicht direkt an einzelne Grenzschutzbeamte wenden, die 
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für nationale Einsätze oder gemeinsame Aktionen entsandt wurden. Dies widerspräche dem 

Grundsatz, dass die Hauptverantwortung für das Grenzmanagement bei den Mitgliedstaaten 

verbleiben muss. 

 

41. Die Kommission stellt fest, dass mit dem Finanzbogen, der der Verordnung über die Europäische 

Grenz- und Küstenwache von 2016 beigefügt ist, beträchtliche Personalressourcen für die Ausführung 

des neuen Mandats, unter anderem für die Schwachstellenbeurteilungen, bereitgestellt werden. Die 

interne Zuweisung der Ressourcen innerhalb der Agentur liegt in den Händen des Exekutivdirektors. 

 

43. Ziel der Schwachstellenbeurteilung ist es, eine gezielte Bewertung der Lage eines Mitgliedstaats 

oder sogar bestimmter Grenzabschnitte vorzunehmen. Dieser gezielte Anwendungsbereich ermöglicht 

es der Agentur, sehr konkrete Empfehlungen auszuarbeiten, einschließlich der Art der erforderlichen 

Korrekturmaßnahmen und der Frist für deren Umsetzung. 

 

51. Zwischen 2016 und 2018 haben sich bestehende Lücken stark auf Entsendungen ausgewirkt, was 

in vielen Fällen dazu geführt hat, dass die Unterstützung der Agentur teilweise keine Wirksamkeit 

entfalten konnte. So wurden beispielsweise im Jahr 2018 mit den zwischen der Europäischen 

Agentur für die Grenz- und Küstenwache und den Mitgliedstaaten vereinbarten jährlichen Zusagen 

nur 49 % der Grenzschutzbeamten und 45 % der Ausrüstung entsprechend dem Bedarf der Agentur 

für Maßnahmen an den Landgrenzen gedeckt. Diese Lücken wurden häufig auf politischer Ebene im 

Rat erörtert und veranlassten die Kommission im September 2018, einen neuen Mechanismus 

vorzuschlagen. 

Der Vorschlag zur Gestaltung und Gesamtkapazität der ständigen Reserve wurde nicht nur vorgelegt, 

um wiederkehrende Lücken bei der Entsendung von Frontex-Unterstützungsteams zu schließen, wie 

sie im Zeitraum 2016-2018 aufgetreten sind, sondern auch um einen ständigen, aber flexiblen 

Mechanismus zu schaffen, mit dem die EU gemeinsam in der Lage ist, alle Arten von 

Herausforderungen an den Außengrenzen, einschließlich der vermehrten Krisensituationen, zu 

bewältigen und Rückführungen aus den Mitgliedstaaten zu unterstützen. 

 

64. EUROSUR wird zum integrierten Rahmen für den Informationsaustausch und die operative 

Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Grenz- und Küstenwache. 

Diese Entwicklung von EUROSUR wird schrittweise erfolgen. Die hierfür erforderlichen 

Finanzmittel wurden im mehrjährigen Finanzrahmen ermittelt, um diese Entwicklung zu unterstützen. 

 

Die Berichterstattung im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Warenverkehr und dem 

damit verbundenen unerlaubten Handel im Rahmen von EUROSUR erfolgt unter vollständiger 

Einhaltung der bereits bestehenden Meldepflichten, -beschränkungen oder -befugnisse in Bezug auf 

den Zollbereich sowie der systematischen Berichterstattung über Kontrollen, insbesondere im 

Rahmen des Einfuhrkontrollsystems 2 (ICS2) gemäß Artikel 186 der Durchführungsverordnung (EU) 

2015/2447 der Kommission oder des Risikoaustauschs im Rahmen des Zollrisikomanagementsystems 

(Customs Risk Management System – CRMS) gemäß Artikel 86 derselben Verordnung und des mit 

der Verordnung (EG) Nr. 515/97 errichteten Zollinformationssystems (ZIS). Dies wird nicht zu 

Überschneidungen mit den bestehenden Berichterstattungsmechanismen mit den Mitgliedstaaten im 

Zusammenhang mit Zollangelegenheiten und Zolltätigkeiten führen. Vielmehr könnten die 

einschlägigen Informationen aus bestehenden Quellen der Kommission eingeholt werden. 

 

65. Die strategische Analyse der Risiken der grenzüberschreitenden Kriminalität ist nur dann relevant, 

wenn sie Auswirkungen auf den Grenzschutz an den EU-Außengrenzen hat. Fischereivorfälle und 

Umweltstraftaten gelten nicht als grenzüberschreitende Kriminalität. Die einschlägigen Informationen 
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werden im Rahmen der behördenübergreifenden Zusammenarbeit auf Unionsebene über Frontex und 

auf nationaler Ebene über die nationalen Koordinierungszentren eingeholt. 

 

69. Zur Gewährleistung der Kohärenz und zur Vereinfachung des Informationsaustauschs unter 

Wahrung der Sicherheit wird die Agentur 2021 ihre verschiedenen Risikoanalysenetze und -

instrumente wie das Frontex-Risikoanalysenetz (FRAN), das Europäische Netzwerk für Risikoanalyse 

des Dokumentenbetrugs (EDF-RAN) oder das Maritime Intelligence Community Risk Analysis 

Network (MIC-RAN) im Rahmen von EUROSUR integrieren und weiterentwickeln. 

 

71. Sowohl die Verordnung (EU) 2019/1896 als auch der neue Durchführungsrechtsakt über die 

Lagebilder des EUROSUR werden die Möglichkeit bieten, die Qualität der Daten und die Qualität der 

Dienste in EUROSUR anhand von Indikatoren zu überwachen und sie an die nationalen 

Koordinierungszentren und die für die Aktionen der Agentur relevanten Führungsstrukturen als Teil 

der EUROSUR-Datenzusammenführungsdienste weiterzuleiten. 

 

76. Die Kommission möchte betonen, dass Frontex diese Mängel im Zusammenhang mit der 

Umsetzung des neuen Mandats beheben muss. 

 

78. Während des Gesetzgebungsverfahrens übermittelte die Kommission dem Rat und dem 

Europäischen Parlament Einzelheiten, mit denen die erforderliche Personalkapazität für die ständige 

Reserve von 10 000 Einsatzkräften begründet wurde, um dem Mitgesetzgeber diesbezüglich eine 

fundierte Entscheidung zu ermöglichen. 

Die für die ständige Reserve vorgeschlagene Größe orientierte sich an dem Engagement der 

Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache in den vergangenen Jahren. Im Jahr 2018 

wurden zu diesem Zweck tatsächlich 7300 Grenzschutzbeamte im Pool der Agentur erfasst. Darüber 

hinaus wurden 1500 Grenzschutzbeamte im Rahmen des Soforteinsatzpools ernannt und 650 

Begleitpersonen für die Rückkehr und Rückkehrexperten in den Rückkehrpools registriert. Darüber 

hinaus können 650 Beamte, die Teil der 10 000 Einsatzkräfte sind, nicht als Teammitglieder entsandt 

werden. 

 

Über die Konsolidierung der seinerzeit bestehenden Bündelungsmechanismen hinaus wurde die 

Größe der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache entsprechend den 

derzeitigen und künftigen operativen Erfordernissen festgelegt, um die Mitgliedstaaten in den 

Bereichen Grenzverwaltung und Rückführungen wirksam zu unterstützen und die Bereitschaft der EU 

zu einer guten Verwaltung der Außengrenzen, einschließlich der Bewältigung künftiger Krisen, zu 

gewährleisten. 

 

79. Die Einrichtung der ständigen Reserve wird sich nur begrenzt auf die Ressourcen der 

Mitgliedstaaten auswirken, wenngleich dies je nach Kategorie unterschiedlich ausfallen kann.  

Das von der Agentur im Jahr 2019 eingeleitete Einstellungsverfahren für die Kategorie 1 war nicht 

speziell auf die Grenzschutzbeamten der Mitgliedstaaten ausgerichtet, sondern auf Einsatzkräfte mit 

einem viel breiter gefassten Profil im Bereich der Strafverfolgung, sodass es keine direkten 

Auswirkungen auf die Ressourcen der Mitgliedstaaten gibt.  

Für die Kategorie 2 der ständigen Reserve (langfristige Abordnungen mit einer Dauer von 24 

Monaten) werden die Auswirkungen auf die Ressourcen der Mitgliedstaaten sehr begrenzt sein. So 

wird beispielsweise erwartet, dass im Jahr 2021 in allen Mitgliedstaaten insgesamt 400 Beamte 

abgeordnet werden, was einem sehr kleinen Teil der Gesamtpersonalausstattung der 

Grenzschutzbehörden der Mitgliedstaaten (mindestens 120 000 Bedienstete) entspricht.  
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Beamte der Kategorie 3 der ständigen Reserve werden als Reserve/Pool für den Fall eines 

zusätzlichen operativen Bedarfs dienen. Jeder der Beamten der Kategorie 3 könnte bis zu 4 Monate 

pro Jahr für Frontex-Einsätze eingesetzt werden. Normalerweise wird jedoch davon ausgegangen, 

dass diese in den eigenen nationalen Diensten verbleiben. 

 

Darüber hinaus ist in Artikel 61 der Verordnung (EU) 2019/1896 eine beträchtliche finanzielle 

Unterstützung der Mitgliedstaaten für den langfristigen Ausbau der einschlägigen personellen 

Kapazitäten vorgesehen, damit die Mitgliedstaaten ihre Beiträge zur ständigen Reserve leisten 

können, insbesondere im Hinblick auf die Einstellung und Schulung der neuen Beamten, die 

möglicherweise die unter Kategorie 2 abgeordneten und in Kategorie 3 der ständigen Reserve 

eingesetzten Beamten ersetzen müssen. Durch den Unterstützungsmechanismus werden die 

Mitgliedstaaten sogar für die Ausbildungskosten für das neue Personal der Kategorie 1 der Agentur 

entschädigt, wenn diese kurz vor der Einstellung in die aktiven Dienste der Grenzbehörden standen. 

 

80. Die Kommission wird die geltende Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache 

bis zum 5. Dezember 2023 in der Tat einer gründlichen Bewertung unterziehen. Auch wenn es sich, 

wie im Bericht des Rechnungshofes angegeben, nicht um eine externe Bewertung handeln muss, wird 

die Kommission gegen Ende 2021/Anfang 2022 zur Unterstützung des Prozesses einen externen 

Dienstleister beauftragen. Der Zeitplan für diese Bewertung wurde bei den Verhandlungen zur 

Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache von 2019 eingehend erörtert und genau 

abgestimmt. Die Bewertung muss so bald wie möglich durchgeführt werden, jedoch so, dass 

genügend Zeit für die wirksame Umsetzung der mit der Verordnung eingeführten neuen Elemente 

bleibt. Dies gilt insbesondere für die ständige Reserve, die erst ab 1. Januar 2021 einsatzbereit war 

und eingesetzt wurde. Nur mit diesem Zeitplan kann die Evaluierung wertvolle Erkenntnisse für 

Frontex oder aussagekräftige Rückmeldungen in Bezug auf mögliche künftige Änderungen der 

Verordnung liefern. 

 

81. Bereits im Rahmen der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache von 2016 und 

der früheren Frontex-Gründungsverordnungen hatten die von Frontex entsandten Beamten der 

Mitgliedstaaten die Exekutivbefugnisse unter der Weisung und Aufsicht des Einsatzmitgliedstaats 

ausgeübt. Die einzige Neuerung der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache von 

2019 besteht darin, dass auch der speziell entsandte Teil des Statutspersonals der Agentur 

(Kategorie 1 der ständigen Reserve) die Exekutivbefugnisse unter den gleichen Bedingungen wie die 

Beamten der Mitgliedstaaten erhält. 

 

82. – 83. Die neue Durchführungsverordnung über die Lagebilder des EUROSUR soll den 

automatischen Informationsaustausch sowie den Einsatz maschineller Schnittstellen und modernster 

Verarbeitungstechnologien (z. B. Instrumente der künstlichen Intelligenz) erleichtern. 

Die Kommission ermutigt die Mitgliedstaaten und die Agentur, technische Schnittstellen zu 

entwickeln, durch die die Vernetzung der Maschinen verbessert wird, und auf Instrumente zur 

Unterstützung der Entscheidungsfindung zurückgreifen, um die Bediener von EUROSUR bei ihren 

Aufgaben zu unterstützen. 

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 
 

85. Der Gründungsakt von Frontex (Verordnung (EU) 2019/1896) ist eine Weiterentwicklung des 

Schengen-Besitzstands im Bereich der Grenzkontrollen gemäß Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe b 

AEUV. Die Verordnung beruft sich nicht auf Bestimmungen der Verträge über die polizeiliche 

Zusammenarbeit. Folglich wird die Rolle von Frontex bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden 

Kriminalität durch die Verträge und ihr eigenes Mandat eingeschränkt. 
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87. Die neue Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache und die 

Durchführungsverordnung über die Lagebilder des EUROSUR werden sich mit dieser Frage befassen. 

EUROSUR wird nun FRAN und andere Frontex-Risikoanalysenetze im Rahmen von EUROSUR 

integrieren und einen kohärenten Rahmen für den Informationsaustausch schaffen. 

Informationen über grenzüberschreitende Kriminalität sind nur relevant, wenn sie Auswirkungen auf 

den Grenzschutz an den EU-Außengrenzen haben. Fischereivorfälle und Umweltstraftaten gelten 

nicht als grenzüberschreitende Kriminalität. Die einschlägigen Informationen werden im Rahmen der 

behördenübergreifenden Zusammenarbeit auf Unionsebene über Frontex und auf nationaler Ebene 

über die NCC eingeholt. 

Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 65. 

 

88. Diese Schwachstellen werden durch die Verordnung (EU) 2019/1896 behoben, die nicht 

Gegenstand der Prüfung war, und derzeit wird an der Umsetzung der entsprechenden 

Durchführungsmaßnahmen wie der Entwicklung technischer Standards für Ausrüstung, der 

Aktualisierung des gemeinsamen integrierten Risikoanalysemodells (Common Integrated Risk 

Assessment Model – CIRAM) und der Umsetzung von EUROSUR gearbeitet. 

Außerdem müssen die Mitgliedstaaten/assoziierten Schengen-Länder mit Inkrafttreten der 

Verordnung (EU) 2019/1896 ab dem 5. Dezember 2021 in EUROSUR alle Ereignisse melden, auch 

wenn sie an Grenzübergangsstellen oder bei Überwachungseinsätzen an den Luftgrenzen festgestellt 

werden.  

Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 29. 

 

89. Im Durchführungsrechtsakt über die Lagebilder des EUROSUR werden die Meldepflichten im 

Zusammenhang mit grenzüberschreitender Kriminalität und insbesondere dem Warenhandel 

präzisiert. 

 

90. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/1896 verwaltet Frontex das europäische Lagebild und das 

Kommunikationsnetz, legt die technischen Standards für den Informationsaustausch fest, 

einschließlich der Gewährleistung der Automatisierung des Informationsaustauschs mit den 

Mitgliedstaaten und anderen einschlägigen Quellen. 

 

Empfehlung 1 – Verbesserung des Rahmens für den Informationsaustausch und des 

europäischen Lagebilds  

 

c) Die Kommission stimmt der Empfehlung zu.  

Eine wirksame Zusammenarbeit zwischen Frontex und anderen einschlägigen Stellen im Hinblick auf 

ein vollständiges europäisches Lagebild muss im Rahmen des in der Durchführungsverordnung über 

das Lagebild des EUROSUR festgelegten Berichterstattungsmechanismus erfolgen. 

 

91. Auch wenn noch Verbesserungsbedarf besteht, verwendet Frontex täglich EUROSUR-Daten für 

statistische Risikoanalysen, hat aber auch andere Instrumente entwickelt, die noch nicht vollständig in 

EUROSUR integriert sind. 

Siehe Antwort zu Ziffer 30. 

 

92. Zur Verteilung der Frontex-Risikoanalyseprodukte siehe die Antwort der Kommission zu 

Ziffer 39. 
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Zu den Informationen, die für die Durchführung von Risikoanalysen zur grenzüberschreitenden 

Kriminalität benötigt werden, wird auf die Antwort der Kommission zu Ziffer 65 verwiesen. 

Zur Integration verschiedener Risikoanalysenetze und -instrumente siehe die Antwort der 

Kommission zu Ziffer 69. 

 

Empfehlung 2 – Aktualisierung und Umsetzung des gemeinsamen integrierten 

Risikoanalysemodells (CIRAM) und sicherer Zugang zu anderen Informationsquellen  

b) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung teilweise zu.  

Im Zusammenhang mit der Umsetzung von Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe i der Verordnung (EU) 

2019/1896 beabsichtigt die Kommission, die Entwicklung neuer EUROSUR-

Datenzusammenführungsdienste auf der Grundlage der Zusammenarbeit mit der eu-LISA gemäß 

Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe h der Verordnung zu prüfen. Im Rahmen dieser Bemühungen wird die 

Kommission jedoch die Vereinbarkeit der Rechtsgrundlagen der einschlägigen IT-Großsysteme 

prüfen müssen, und die Kommission wird daher zwar Maßnahmen in diese Richtung ergreifen, doch 

kann die Entwicklung maßgeschneiderter statistischer Berichte, die sich auf alle von eu-LISA 

betriebenen Systeme stützen, nicht gewährleistet werden. 

 

93. Ziel eines Prozesses ist es, eine gezielte Bewertung der Lage eines Mitgliedstaats oder sogar 

bestimmter Grenzabschnitte vorzunehmen. Dieser gezielte Anwendungsbereich ermöglicht es der 

Agentur, sehr konkrete Empfehlungen auszuarbeiten, einschließlich der Art der erforderlichen 

Korrekturmaßnahmen und der Frist für deren Umsetzung. 

 

94. Die Kommission stellt fest, dass im Rahmen der Verordnung über die Europäische Grenz- und 

Küstenwache von 2016 eine gewisse Kontroverse über die Auslegung bestand, was die Beurteilung 

der Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität 

anbelangt. In der Verordnung von 2019 wurde der Umfang der Schwachstellenbeurteilung 

diesbezüglich präzisiert. Gemäß Artikel 32 Absatz 2 der Verordnung von 2019 überwacht die Agentur 

die Kapazitäten der Mitgliedstaaten, die für die Grenzkontrollen gemäß Artikel 3 Absatz 1 

Buchstabe a erforderlich sind. Dieser enthält die Definition von Grenzkontrollen, einschließlich 

Maßnahmen (...), und gegebenenfalls: Maßnahmen im Zusammenhang mit der Prävention und 

Aufdeckung grenzüberschreitender Kriminalität an den Außengrenzen, insbesondere Schleusung 

von Migranten, Menschenhandel und Terrorismus; (…). 

 

Empfehlung 3 – Weiterentwicklung des Potenzials der Schwachstellenbeurteilung 

c) Die Kommission stimmt der Empfehlung zu. 

 

97. Die Kommission hat in den Sitzungen des Verwaltungsrats von Frontex häufig darum ersucht, die 

Bewertungsberichte über die operativen Tätigkeiten regelmäßig zu beurteilen und zu erörtern, um 

Schwachstellen zu beheben und die Effizienz und Auswirkungen dieser Tätigkeiten zu steigern. 

 

98. Die Mängel bei der Personalplanung in den Referaten für Risikoanalyse und 

Schwachstellenbeurteilung sollten im Rahmen der Umsetzung des neuen Mandats und der neuen 

Organisationsstruktur behoben werden. 

 

99. Die Hauptaufgabe von Frontex bestand seit jeher in der operativen Unterstützung und 

Koordinierung der operativen Zusammenarbeit zwischen den Grenzschutzbehörden der 

Mitgliedstaaten, während gemäß den Verträgen die Hauptverantwortung für die Kontrolle des 

jeweiligen Abschnitts der Außengrenzen bei den Mitgliedstaaten verbleibt.  
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Mit der Verordnung (EU) 2019/1896 wurde der Umfang des operativen Mandats der Agentur – mit 

Ausnahme von Rückführungen und der Zusammenarbeit mit Drittstaaten – nicht wesentlich erweitert, 

jedoch wurden damit die Kapazitäten der Agentur (ständige Reserve, Ausrüstung) zur Erfüllung 

dieses Mandats überarbeitet. 

100. Der Finanzbogen zum Vorschlag für die Verordnung über die Europäische Grenz- und 

Küstenwache vom September 2018 enthält einen detaillierten Überblick darüber, wie die 

vorgeschlagenen Haushaltsmittel/Ressourcen ermittelt wurden, einschließlich der geschätzten Kosten 

der Maßnahmen. Darüber hinaus übermittelte die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 

Rat während des Gesetzgebungsverfahrens weitere Einzelheiten zur Begründung der erforderlichen 

Kapazität der ständigen Reserve von 10 000 Einsatzkräften, einschließlich eines indikativen 

Vergleichs des operativen Bedarfs, für den die Unterstützung der Agentur benötigt wird, damit diese 

diesbezüglich eine fundierte Entscheidung treffen konnten. 

Frontex hat als Reaktion auf eine beispiellose Migrationskrise zusätzliche Mittel erhalten, um die 

derzeitigen und die geplanten operativen Maßnahmen weiter zu unterstützen. Die politische Einigung 

über die Verordnung (EU) 2019/1896 zwischen dem Parlament und dem Rat wurde unter anderem 

mit einer drastischen Aufstockung der personellen und finanziellen Mittel der Agentur (z. B. Aufbau 

einer ständigen Reserve von 10 000 Einsatzkräften) erzielt. 

 

101. Die neue Verordnung wurde vom Europäischen Parlament und vom Rat angenommen, um der 

dringenden Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der Europäischen Grenz- und Küstenwache, 

einschließlich Frontex, Rechnung zu tragen.  

Die Kommission verweist ferner auf die sechs umfassenden, zwischen 2017 und 2018 angenommenen 

Berichte über die praktische Umsetzung der Verordnung über die Europäische Grenz- und 

Küstenwache von 2016, um die Fortschritte zu überwachen und Mängel zu ermitteln. 

Was die ständige Reserve anbelangt, so hatten die von Frontex entsandten Beamten der 

Mitgliedstaaten bereits im Rahmen der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache 

von 2016 und der früheren Frontex-Gründungsverordnungen die Exekutivbefugnisse unter den 

Anweisungen und unter der Aufsicht des Einsatzmitgliedstaats ausgeübt. Die einzige Neuerung der 

Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache von 2019 besteht darin, dass auch der 

speziell entsandte Teil des Statutspersonals der Agentur (Kategorie 1 der ständigen Reserve) die 

Durchführungsbefugnisse unter den gleichen Bedingungen wie die Beamten der Mitgliedstaaten 

erhält. 

 

 



 

 

Die Antwort der Europäischen Agentur 

für die Grenz- und Küstenwache 

25. Die Agentur ist sich dieser Mängel bewusst, und sie wurden im „BERICHT DER 
KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT über die Evaluierung 
des Europäischen Grenzüberwachungssystems (EUROSUR)“ festgestellt, der 2018 von 
der Kommission in Zusammenarbeit mit Frontex und den Mitgliedstaaten/assoziierten 
Schengen-Staaten erstellt wurde. Diese Feststellungen wurden anschließend in der 
Verordnung (EU) 2019/1896 berücksichtigt, deren Artikel 24 Absatz 3 vorsieht, dass 
„[d]ie Kommission [...] einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der Einzelheiten 
der Informationsschichten der Lagebilder und der Regeln für die Erstellung von 
spezifischen Lagebildern [erlässt]. In dem Durchführungsrechtsakt wird festgelegt, 
welche Informationen bereitzustellen sind und welche Einrichtungen für die Sammlung, 
Verarbeitung, Archivierung und Übermittlung bestimmter Informationen zuständig sind; 
außerdem werden darin die Fristen für die Berichterstattung, die Datensicherheits- und 
Datenschutzvorschriften und entsprechende Qualitätskontrollmechanismen 
festgelegt.“ Dieser Durchführungsrechtsakt wurde noch nicht veröffentlicht, daher hat 
die Arbeit an der Durchführung noch nicht begonnen. 

27. Im Einklang mit der Frontex-Verordnung (EU) 2019/1896 besteht der Zweck der 
Ausarbeitung technischer Standards für Ausrüstung darin, die Interoperabilität und 
Kompatibilität der während operativer Tätigkeiten der EU eingesetzten technischen 
Mittel sicherzustellen. 
Auf der Grundlage einer von Frontex in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und 
der Kommission entwickelten Methode wird die Agentur ein übergeordnetes 
Standardisierungsverfahren entwickeln, das unter anderem die Ausarbeitung 
technischer Standards für bei Frontex-Einsätzen genutzte Ausrüstung und die 
Ausarbeitung technischer Standards für den Informationsaustausch umfasst. 

30. Der Mangel wurde bereits während einer Beurteilung durch die Kommission im Jahr 
2018 festgestellt und wird im Durchführungsrechtsakt zu den EUROSUR Lagebildern 
behoben. Die FRAN-Berichterstattung wird in den integrierten Rahmen für den 
Informationsaustausch und die operative Zusammenarbeit von EUROSUR 
aufgenommen. 

31. Frontex hat außerdem begonnen, Informationen über Ereignisse in 
Grenzvorbereichen der EU-Außengrenze, jenseits der Einsatzgebiete der koordinierten 
gemeinsamen Aktionen von Frontex, in Echtzeit zu übermitteln. Außerdem sei erwähnt, 



 

 

dass Frontex dank der von Frontex Surveillance Aircraft an die Such- und 
Rettungsbehörden (auch von Drittländern) übermittelten Informationen im Laufe des 
Jahres 2020 dazu beigetragen hat, allein im zentralen Mittelmeer fast 10 000 Migranten 
das Leben zu retten. 

38. Die Gründe für die Nichtanwendung von CIRAM durch die Agentur beschränken sich 
nicht darauf, dass über bestimmte Grenzabschnitte keine Informationen zur 
Schwachstellenbeurteilung innerhalb von Frontex ausgetauscht werden. Außerdem ist 
der Umfang der Risikoanalyse im Vergleich zur Reichweite der 
Schwachstellenbeurteilung, die auf Tätigkeiten der Grenzkontrolle und einige andere 
Aspekte begrenzt ist, viel größer (er umfasst alle Elemente des integrierten 
europäischen Grenzmanagements). Die Schwachstellenbeurteilung positioniert sich 
heute als Qualitätskontrollmechanismus und deckt nicht den gesamten Umfang der im 
Modell CIRAM 2.0 beschriebenen Schwachstellen ab. 

Kasten 3. Diese Informationen stehen Frontex aufgrund der durch einen Beschluss der 
Mitgliedstaaten auferlegten Beschränkungen nur zum Teil zur Verfügung. Die Agentur 
hat nur begrenzte Möglichkeiten, die gesamte CIRAM-Methode auf ihre 
Risikoanalyseprodukte anzuwenden. 

43. Zwar konzentrieren sich die Tätigkeiten der Schwachstellenbeurteilung auf die 
Beurteilung der nationalen Ressourcen und Bereitschaft insgesamt der 
Mitgliedstaaten/assoziierten Schengen-Staaten, es wurden jedoch von Anfang an 
mehrere Initiativen umgesetzt, um über eine bloße Beurteilung nationaler Kapazitäten 
hinauszugehen. 

Dazu gehören: 
• Gemeinsame rasche Schwachstellenbeurteilungen im Fall einer sich abzeichnenden 
Herausforderung an den Außengrenzen der EU, die mehrere Mitgliedstaaten/assoziierte 
Schengen-Staaten betrifft. 
• Regionale Simulationsübungen zur Beurteilung der Bereitschaft angrenzender 
Mitgliedstaaten/assoziierter Schengen-Staaten angesichts eines potenziellen künftigen 
Krisenszenarios an ihren Außengrenzen. 
• Halbjährliche Berichterstattung über Tätigkeiten der Schwachstellenbeurteilung an 
das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission (entsprechend den 
Anforderungen in Artikel 32 Absatz 11 der Verordnung über die Europäische Grenz- und 
Küstenwache 2.0), mit einer Analyse der gemeinsamen Herausforderungen und Mängel, 
mit denen sich Grenzkontrollbehörden EU-weit konfrontiert sehen, die über eine 
Beurteilung nationaler Kapazitäten hinausgeht. 
• Wissensprodukte zur Unterstützung der Planungstätigkeiten von Akteuren der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache. Diese Produkte ermöglichen, dass Ergebnisse 
von Schwachstellenbeurteilungen in verschiedene Planungsprozesse der Agentur 



 

 

einfließen (entsprechend den Anforderungen der Verordnung über die Europäische 
Grenz- und Küstenwache 2.0, etwa in den Artikeln 9, 54 und 64). 

46. An der Landgrenze koordiniert Frontex zusätzlich zu den in den Bemerkungen 
genannten operativen Tätigkeiten an den Grenzübergangsstellen die Durchführung der 
operativen Tätigkeiten an den Grenzabschnitten zwischen den Grenzübergangsstellen, 
den sogenannten „grünen Grenzen“. Diese operativen Tätigkeiten bestehen 
größtenteils darin, die Grenzüberwachungskapazitäten der Einsatzmitgliedstaaten zu 
unterstützen. Der Umfang und die Ergebnisse dieser operativen Tätigkeiten sind 
signifikant. 
Ferner führt Frontex mit Exekutivbefugnissen operative Tätigkeiten in den Drittländern 
aus, mit denen eine EU-Statusvereinbarung geschlossen wurde. Dies ist bereits bei 
Albanien und Montenegro der Fall. 

Kasten 4. Die Agentur erkennt den Wert der Erfahrungen an, die im Rahmen operativer 
Tätigkeiten entlang der Außengrenzen, einschließlich tatsächlicher Soforteinsätze zu 
Grenzsicherungszwecken, sowie bei regelmäßigen Übungen gesammelt werden. 
Im Jahr 2019 fand keine Soforteinsatzübung statt, weil der Gesetzgeber über die 
Annahme des neuen Mandats verhandelte. 
Mit der Verordnung von 2019 wurden wesentliche Änderungen eingeführt, und die 
Reaktionsfähigkeit und -kapazität der Europäischen Grenz- und Küstenwache wurden 
insbesondere durch die Einrichtung der ständigen Reserve weiterentwickelt. Mit diesen 
Änderungen werden vollkommen neue Erfordernisse für deren Soforteinsatzübungen 
festgelegt. 
Zwei während des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 gestartete 
Soforteinsätze zu Grenzsicherungszwecken waren erfolgreich. 
Die Verordnung von 2019 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten jeweils einen Notfallplan 
für die Verwaltung ihrer Grenzen und für Rückkehr verabschieden. In Übereinstimmung 
mit nationalen Strategien für eine integrierte Grenzverwaltung sind in den Notfallplänen 
alle notwendigen Maßnahmen und Ressourcen für die mögliche Kapazitätsaufstockung, 
einschließlich im Bereich der Logistik und der Unterstützung sowohl auf nationaler 
Ebene als auch durch die Agentur, vorgesehen. 
Der Teil der Notfallpläne, bei dem eine zusätzliche Unterstützung durch die Europäische 
Grenz- und Küstenwache erforderlich ist, wird gemeinsam von den betroffenen 
Mitgliedstaaten und der Agentur und in enger Abstimmung mit den angrenzenden 
Mitgliedstaaten ausgearbeitet. 
Er sollte eine Antwort auf die Bemerkung zu fehlenden Verfahren für die Beantragung 
eines Soforteinsatzes liefern. 

49. Die Pilottätigkeit in den Jahren 2018 und 2019 wurde im Hinblick darauf vorbereitet, 
zu prüfen, wie das Konzept entsandter Teammitglieder in Bezug auf Entsendungen mit 



 

 

einer Dauer von mehr als drei Monaten weiterentwickelt werden könnte. Dies wurde 
deutlicher, sobald die Verhandlungen über die Verordnung von 2019 zum Abschluss 
gelangten und das Konzept der ständigen Reserve zum Tragen kam, insbesondere mit 
seiner Kategorie 2 der langzeitigen Abordnungen. 

52. Frontex erkennt die Unterscheidung zwischen Aufgaben im Zusammenhang mit 
Dolmetschen und Aufgaben im Zusammenhang mit interkultureller Vermittlung an. 
Interkulturelle Vermittlung wird als übergeordnete Aufgabe verstanden, die zu den 
Zuständigkeiten aller Profile der ständigen Reserve gehört. Bei den Schulungen und 
Einsatzbesprechungen erfahren Beamte oft auch anhand von Beiträgen humanitärer 
Organisationen wie der IOM, wie sie auf Drittstaatsangehörige zugehen und dabei deren 
Würde und kulturellen Hintergrund achten. Vor allem diejenigen, die in der 
Unterstützung der Migrationsverwaltung tätig sind, wie etwa Debriefing-Experten, 
nehmen an den von Debriefing-Beratern veranstalteten Tutorien teil, die auch den 
Bereich der interkulturellen Vermittlung abdecken. 
Das Profil des Kulturmittlers wurde nicht separat erstellt, weil Frontex den Ansatz 
verfolgt, multifunktionale Profile zu kombinieren und zu erstellen, anstatt einer Person 
nur eine Rolle zuzuweisen. Außerdem sind Personalressourcen, die ausschließlich über 
Fähigkeiten der interkulturellen Vermittlung verfügen, von den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten aus, die bis 2020 die meisten Ressourcen 
für operative Tätigkeiten bereitstellten, nicht unbedingt erreichbar. 
Interkulturelle Vermittlung ist auch im Bereich der Rückkehr sehr wichtig, vor allem im 
Fall der Zusammenarbeit und Beratung mit Drittländern (Beratung umfasst das 
Gespräch mit der möglicherweise zur Rückkehr verpflichteten Person über die 
Möglichkeiten der freiwilligen Rückkehr, die Rückkehrverfahren sowie die Pflichten und 
Möglichkeiten der Unterstützung bei der Wiedereingliederung). Bei der Schulung für die 
jeweilige Tätigkeit der Rückkehrexperten wird besonderes Augenmerk auf diese 
Fähigkeiten und Einstellungen im Umgang mit kulturellen Unterschieden gelegt. 

56. Im Jahr 2021 führt die Abteilung für Lageerfassung und Überwachung (Situational 
Awareness and Monitoring Division) eine Portfolioüberprüfung durch und lotet 
Kennzahlen zur Messung der Auswirkungen und Zufriedenheit mit den gelieferten 
Produkten aus. 

58. Die Evaluierungsberichte enthalten eine Bewertung der Auswirkungen der Tätigkeit, 
die sich nicht nur aus den im Zuge der gemeinsamen Aktion bereitgestellten zusätzlichen 
Ressourcen zusammensetzt, sondern auch aus denen, die ebenfalls aufgrund der 
gemeinsamen Aktion im Zuge der zusätzlichen Anstrengungen auf nationaler Ebene 
bereitgestellt werden. Diese Anstrengungen entstehen nicht nur insofern, als 
zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, sondern auch infolge der 



 

 

Koordinierungsrolle, die die Agentur mit ihrer Erfahrung und Expertise gegenüber den 
Mitgliedstaaten ausübt. Diese Elemente sind schwer zu messen. 

60. Frontex ist verpflichtet, innerhalb von 60 Tagen nach dem Abschluss gemeinsamer 
Aktionen Evaluierungsberichte zu erstellen. Außerdem sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, innerhalb von 75 Tagen ihre Kostenanträge einzureichen. Folglich stehen 
Frontex zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts möglicherweise nicht die nötigen 
Informationen zur Verfügung, um die geforderten tatsächlichen Zahlen zu übermitteln. 
Die im Rahmen jeder gemeinsamen Aktion getragenen Kosten werden, nach 
Kostenkategorien unterteilt, in den entsprechenden abschließenden 
Evaluierungsberichten angegeben, deren Verteilung begrenzt ist. Die Daten basieren auf 
der aktualisierten Überwachung der bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung erfolgten 
Entsendungen und abgewickelten Zahlungen. Allerdings stehen die tatsächlichen 
Endkosten einer gemeinsamen Aktion erst im Jahr N+2 zur Verfügung, wenn alle im 
Rahmen von Finanzhilfevereinbarungen erfolgten Zahlungen abgewickelt sind. 
Außerdem stehen Führungskräften über das IT-System täglich aktualisierte Finanzdaten 
zur Verfügung, um sie bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

62. Bezugnehmend auf die Beschreibung des Gerichtshofs entsteht ein zusätzlicher 
Mangel durch die begrenzte Übermittlung der Informationen zur 
grenzüberschreitenden Kriminalität von allen Diensten auf nationaler Ebene, die an der 
Prävention, Aufdeckung und Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität beteiligt 
sind. Dies betrifft auch Zollbehörden. 
Alle nationalen Behörden, die für die integrierte Grenzverwaltung zuständig sind, sollten 
Informationen zur Risikoanalyse und Schwachstellenbeurteilung übermitteln und damit 
die Vorbereitung und Durchführung der umfassenden operativen Maßnahmen zur 
Prävention, Aufdeckung und Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität 
ermöglichen. 
Außerdem arbeitet Frontex auf dem Gebiet der Bekämpfung grenzüberschreitender 
Kriminalität auch mit anderen Agenturen der EU und internationalen Organisationen 
zusammen und setzt sich dafür ein, Bewusstseinslücken zu schließen und ein 
Zusammenwirken mit anderen beauftragten Stellen sicherzustellen, insbesondere mit 
Europol und Interpol. Das umfassende Engagement im EU-Politikzyklus und im Rahmen 
von EMPACT unterstützt diesen Prozess. 

69. Um den Austausch von Informationen über grenzüberschreitende Kriminalität im 
maritimen Bereich weiter zu fördern, hat Frontex im Jahr 2020 außerdem die 
vierzehntäglichen maritimen Dialoge eingeführt, bei denen alle an der Überwachung des 
maritimen Bereichs beteiligten Frontex-Stellen und Mitgliedstaaten Informationen über 
möglicherweise interessante Schiffe austauschen, die in Echtzeit an den EU-Grenzen 
überwacht werden. Um die Nutzung verschiedener Dienste zu ergänzen, und auf eine 



 

 

gemeinsame Beurteilung hin, wird „Frontex Surveillance Aircrafts“ oder die 
Satellitenüberwachung direkt aktiviert, und die Informationen werden den zuständigen 
Mitgliedstaaten über das Netz nationaler Koordinierungszentren übermittelt. 

72. Die gemeinsamen Aktionen haben Mehrzweckcharakter und tragen zur Prävention, 
Aufdeckung und Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität bei. Bei gemeinsamen 
Aktionstagen, die im Rahmen des EU-Politikzyklus sowie von EMPACT entwickelt 
werden und stark mit gemeinsamen Aktionen verflochten sind, werden die Erwartungen 
der Mitgliedstaaten der EU aufeinander abgestimmt. Außerdem werden mit einigen von 
Frontex entwickelten gezielten Pilotprojekten Kapazitäten für weitere Maßnahmen 
gegen grenzüberschreitende Kriminalität aufgebaut. Ferner nimmt die Agentur nicht nur 
an den von anderen Stellen wie insbesondere Interpol und Europol koordinierten 
operativen Tätigkeiten teil, sondern auch an Aktionen, die von Zollbehörden im Rahmen 
der Gruppe „Zusammenarbeit im Zollwesen“ vorbereitet werden (gemeinsame 
Zollaktionen). 
Der Rahmen von EMPACT macht es möglich, die Anstrengungen und den Beitrag von 
Frontex zusammen mit denen anderer Stellen auf einer EU-weiten Plattform und unter 
von der EU gesetzten Zielen für die Bekämpfung schwerer internationaler Kriminalität 
zu bündeln. 
Im Laufe des Jahres 2020 koordinierte Frontex im Rahmen des EU-Politikzyklus sowie 
von EMPACT trotz der Pandemie drei gemeinsame Aktionstage, die alle unter 
Verwendung der Plattform laufender gemeinsamer Aktionen von Frontex, ergänzt um 
zusätzliche Elemente zur Verbesserung der Wirkung im Bereich der Strafverfolgung, 
durchgeführt wurden. 
Tatsächlich besteht die Notwendigkeit, die operativen Maßnahmen gegen 
grenzüberschreitende Kriminalität mit dem Engagement von verschiedenen Behörden 
von EU-Mitgliedstaaten, EU-Agenturen und internationalen Organisationen sowie 
Drittländern weiterzuentwickeln. Während gemeinsamer Aktionstage gesammelte 
Erfahrungen und Bedürfnisse von Mitgliedstaaten der EU sollten dem Zweck dienen, in 
naher Zukunft besser zugeschnittene und gezieltere operative Tätigkeiten 
vorzubereiten. 

76. Im Jahr 2020 wurde ein Transformationsprogramm mit dem Ziel gestartet, 
Abteilungsprozesse und die Wirksamkeit von Ergebnissen zu verbessern sowie 
Ressourcen effizienter zu nutzen. 

77. Im November 2019 wurde eine formelle Austauschpolitik nach dem Grundsatz 
„Kenntnis nur wenn nötig“ eingeführt und im Februar 2020 wurde eine Politik für den 
Datenaustausch angenommen. 

82. In Bezug auf die Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 bietet und fördert Frontex seit 2013 
eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) mit dem Namen EUROSUR Node 



 

 

Integration Interface (NII), die es an EUROSUR teilnehmenden 
Mitgliedstaaten/assoziierten Schengen-Staaten ermöglicht, ihre nationalen Systeme zu 
verbinden, und einen automatischen Informationsaustausch erleichtert. 

83. Die Verordnung (EU) Nr. 2019/1896 erfordert einen Paradigmenwechsel für 
EUROSUR, das nun zu einem integrierten Rahmen für den Informationsaustausch und 
die operative Zusammenarbeit (nicht ein System) geworden ist, datenzentriert und 
systemunabhängig. Zusammen mit von Frontex zu entwickelnden operativen und 
technischen Standards wird dies einen automatischen Informationsaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten/assoziierten Schengen-Staaten untereinander sowie zwischen 
ihnen und Frontex weiter fördern. 

84. Frontex ist nicht offiziell Teil des Anpassungsprozesses für den 
Durchführungsrechtsakt zu den EUROSUR Lagebildern. Die Arbeit an diesen Standards 
kann erst beginnen, wenn der Durchführungsrechtsakt zu den EUROSUR Lagebildern in 
Kraft ist. 

90. Die Verordnung (EU) Nr. 2019/1896 erfordert einen Paradigmenwechsel für 
EUROSUR, das nun zu einem integrierten Rahmen für den Informationsaustausch und 
die operative Zusammenarbeit (nicht ein System) geworden ist, datenzentriert und 
systemunabhängig. Zusammen mit von Frontex zu entwickelnden operativen und 
technischen Standards wird dies einen automatischen Informationsaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten/assoziierten Schengen-Staaten untereinander sowie zwischen 
ihnen und Frontex weiter fördern. Die Arbeit an diesen Standards kann erst beginnen, 
wenn der Durchführungsrechtsakt zu den EUROSUR Lagebildern in Kraft ist. 

Empfehlung 1(a). Frontex nimmt die Empfehlung an. 
Die rechtlichen Bestimmungen werden im Durchführungsrechtsakt zu den EUROSUR 
Lagebildern festgelegt. Sobald dieser in Kraft ist, beginnt Frontex mit der Durchführung. 

Empfehlung 1(b). Frontex nimmt die Empfehlung an. 

92. Das CIRAM wird derzeit aktualisiert, woraufhin Frontex eine Analyse vieler 
relevanter Aspekte grenzüberschreitender Kriminalität bereitstellen kann, die es den 
Mitgliedstaaten/assoziierten Schengen-Staaten ermöglicht, geeignete Maßnahmen zu 
treffen, um die festgestellten Risiken abzuwenden oder zu verringern. 

Empfehlung 2(a). Frontex nimmt die Empfehlung an. 

Empfehlung 2(b). Frontex nimmt die Empfehlung an. 
Frontex ist bereits im Gespräch mit eu-LISA und der GD HOME, um die Bereitstellung 
dieser Daten sicherzustellen. 
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